
'''1--

1

,j/lV- /Lflt~ I~o
Aktenzeichen ~~.~ ~: ..<~.? .

Zeugenvernehmung

Gericht: Bezirksgericht Reutte

Tag und Stunde des Beginnes der Vernehmung: 5.9.1990 14.35 Uhr
Strafsache: gg. Martin Kofler wegen § 75 stGB

An w es end e:

Richter:
Dr. Wilfried sieg~le

Schriftführer:
VB Manuela Kofelenz

Der Zeuge wird ermahnt, auf die an ihn zu richtenden Fragen nach seinem besten Wissen und Gewissen
die reine Wahrheit anzugeben, nichts zu verschweigen und seine Aussage so abzulegen, daß er sie erforderlichen-
falls eidlich bekräftigen könne. -

Er gibt über seine persönlichen Verhältnisse an:

Vor- und Familiennamen Dr. Klaus Peter Moriggl
30.1.1952Geburtsdatum

Beruf Arzt

Wohnort Tannheim, überhofen 126

Verhältnis zum Beschuldigten oder zu anderen bei der Untersuchung Beteiligten. fremd
belehrt nach § 165 stpo

Am 9.6.1990 wurde ich gegen 15.00 Uhr von ~~~li der Rettungszentrale
verständigt, daß beim Biedermann ein Unfall passiert sei.
Als ich in Grän ankam, führte mich eine l~erson, entweder der Herr
Biedermann oder ein Angestellter zum zimmer, in dem die Frau Föger lag.
Im Zimmer lag Frau Föger am Boden, neben der Frau knieten diebeiden
Rettungsleute , unter der Tür stand Herr niedernann. Z_':l d~~_ ~~i.~p.~_~~t,
als ich e~I?getro!..f.~nwar., hat F~.B:l.l. E.Qger g~:r;'aq~_nQ~l1.gqlebt., -:.

Ich konnte sofort feststellen, daß die F~.'3.-uviel nlut verlorep hatte
und wollte deshalb eine Infusion setzen. Dies ist mir jedoch nicht
mehr gelungen, weil ihr Kreislauf zu schwach war.
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Als n~chstes versuchte ich dann, eine Wiederbelebung. Zu diesem
Zweck habe ich ihr die Bluse ausgezoGen bzw. nach oben geschoben,
sodaS man Herzmassage machen konnte. Dann habe ich festgestellt,
daß die Frau zwei Stiche im Brustbereich, einen stich im rechten
Unterarm und einen stich am linken Oberschenkel hatte. In dem Moment
wurde mir klar, daß es sich hier um Mord handeln muß. Auf meine
diesbezügliche Frage, was passiert sei, sagte Biedermann, daß er es
auch nicht wisse.

wiederbelebungsmaßnahmen haben leider keinen Erfolg mehr gezeigt.

Nach Abschluß der Wiederbelebungsversuche habe ich dieGendarmerie
~erst~ndigt. Beim V~rlassen des Hauses habe ich Uartin Kofler gesehen.

Als die Gendarmerie gekommen war, sprach man davon, daß Kofler am
Tatort gewesen sei und er es gewesen sein könnte.

Ich habe Martin Kofler, den ich beim Verlassen des Hauses sah,
angesehen, daß er fertig war. Ich war mir nicht mehr sicher, ob er
das alles noch registriert hat.
Bei der Blutabnahme an Martin Kofler ist mir dann aufgefallen,
daß seine ~leidung Blutve~schmiert war.

Ich kannte Martin Kofler schon l~ngere Zeit. Mir ist aufgefallen,
daß er sehr aggressiv sein kann.

Ende: 15.00 Uhr
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